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Tag I N H A L T  Seite

GESETZBLATT
FÜR BADEN-WÜRTTEMBERG

Gesetz zu dem Vertrag des Landes  
Baden-Württemberg mit dem Verband 

Deutscher Sinti und Roma, Landes verband 
Baden-Württemberg e. V.

Vom 20. Dezember 2018

Der Landtag hat am 19. Dezember 2018 das folgende 
Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Zustimmung zu dem Vertrag des Landes Baden-
Württemberg mit dem Verband Deutscher Sinti und 

Roma, Landesverband Baden-Württemberg e. V.

Dem am 14. November 2018 unterzeichneten Vertrag des 
Landes Baden-Württemberg mit dem Verband Deutscher 
Sinti und Roma, Landesverband Baden-Württemberg 
e. V., wird zugestimmt. Der Vertrag wird nach stehend ver-
öffentlicht.

Artikel 2

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung  
in Kraft.

(2) Der Tag, an dem der Vertrag nach seinem Artikel 5 in 
Kraft tritt, ist im Gesetzblatt bekannt zu geben. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 20. Dezember 2018

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Strobl Dr. Eisenmann

 Untersteller Dr. Hoffmeister-Kraut

 Lucha Hauk

  Hermann 

Vertrag des Landes Baden-Württemberg 

mit dem 

Verband Deutscher Sinti und Roma,  
Landesverband Baden-Württemberg e. V.

Präambel

Sinti und Roma gehören seit mehr als 600 Jahren zur 
Kultur und Gesellschaft des heutigen Landes Baden-
Württemberg. Sie sind eine anerkannte nationale Min-
derheit der Bundesrepublik Deutschland. Ihre Sprache 
und Kultur sind durch deutsches und europäisches Recht 
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geschützt. Die Ausgrenzung und Benachteiligung von 
Sinti und Roma reichen zurück bis in das Mittelalter. Die 
grausame Verfolgung und der Völkermord durch das  
nationalsozialistische Regime brachten unermessliches 
Leid über Sinti und Roma in unserem Land und zeitigen 
Folgen bis heute. Dieses Unrecht ist erst beschämend 
spät politisch anerkannt und noch nicht ausreichend auf-
gearbeitet worden. Auch der Antiziganismus ist noch 
 immer existent und nicht überwunden.

Im Bewusstsein dieser besonderen geschichtlichen Ver-
antwortung gegenüber den Sinti und Roma als Bürgerin-
nen und Bürger unseres Landes und geleitet von dem 
Wunsch und Willen, das freundschaftliche Zusammen-
leben zu fördern, schließen 

das Land Baden-Württemberg, 
vertreten durch den Ministerpräsidenten  

(im Folgenden: das Land)

und

der Verband Deutscher Sinti und Roma,  
Landesverband Baden-Württemberg e. V.,  

vertreten durch seinen Vorstandsvorsitzenden 
(im Folgenden: der VDSR-BW)

angesichts des gemeinsamen Zieles, jeglichen Diskrimi-
nierungen von Angehörigen der Minderheit entgegenzu-
wirken und den gesellschaftlichen Antiziganismus wirk-
sam zu bekämpfen;

in dem Willen, gemeinsam das gesellschaftliche Mitein-
ander unter Achtung der ethnischen, kulturellen, sprach-
lichen und religiösen Identität der Sinti und Roma konti-
nuierlich zu verbessern;

in Anerkennung der Verpflichtungen aus dem Rahmen-
übereinkommen des Europarates zum Schutz nationaler 
Minderheiten und der Europäischen Charta der Regio-
nal- oder Minderheitensprachen;

aufbauend auf den ersten Vertrag, der zwischen dem 
Land und dem VDSR-BW für die Dauer von fünf Jahren 
geschlossen wurde und am 1. Januar 2014 in Kraft getre-
ten ist, und den darin festgehaltenen Grundlagen und 
Zielen der Zusammenarbeit;

folgenden Vertrag.

In Würdigung der sprachlichen und kulturellen Identität 
der Minderheit wird der Vertrag durch den VDSR-BW in 
Romanes übersetzt.

Artikel 1

Rechte, gemeinsame Aufgaben und Ziele

(1) Die deutschen Sinti und Roma haben ein Recht auf 
Anerkennung, Bewahrung und Förderung ihrer Kultur 
und Sprache sowie des Gedenkens. 

(2) Daher streben das Land und der VDSR-BW in Aner-
kennung und Fortführung der benannten und umgesetzten 

Ziele des Vertrags vom 1. Januar 2014 gemeinsam insbe-
sondere an:

– Die Umsetzung der in den Bildungsplänen veranker-
ten Thematik Sinti und Roma im Unterricht der Schu-
len und in der Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte. In 
diesem Zusammenhang trägt die Landesregierung 
Sorge dafür, dass in den Schulen des Landes die 
 Thematik so gelehrt wird, dass auch möglichen Vor-
urteilen entgegengetreten wird. 

– Die Fortsetzung und Vertiefung der Zusammenarbeit 
zwischen dem VDSR-BW mit den Bildungseinrich-
tungen des Landes zur Aufklärung über minderheiten-
feindliche Vorurteile und zur Förderung des Ge-
schichtsbewusstseins und der gesellschaftlichen Tole-
ranz. 

– Die Weiterführung der Antiziganismus-Forschung.

– Die Fortführung und Vertiefung der bewährten Zu-
sammenarbeit mit der Landeszentrale für politische 
Bildung und der Landesarbeitsgemeinschaft der Ge-
denkstätten in Baden-Württemberg.

– Die Förderung von gleichberechtigten Bildungschan-
cen junger Sinti und Roma.

– Die Förderung der Beratungsstellen für gleichberech-
tigte Teilhabe in Bildung, Integration und Soziales.

– Die Sicherung der Grabstätten der unter der national-
sozialistischen Gewaltherrschaft verfolgten Sinti und 
Roma.

– Den Ausbau von Bildungs- und Kulturangeboten für 
Sinti und Roma durch den VDSR-BW zur Vermittlung 
ihrer Sprache und Kultur.

– Den Ausbau der Erforschung und Dokumentation der 
Geschichte und Kultur der Minderheit durch die Min-
derheit selbst.

– Die institutionelle Förderung des VDSR-BW.

– Die Ermöglichung einer angemessenen Wahrnehmung 
und Vertretung von deutschen Sinti und Roma in Kul-
tur, Wissenschaft, Politik und Medien.

– Die gemeinsame Identifizierung weiterer Zukunfts-
aufgaben. 

(3) Der VDSR-BW verpflichtet sich:

– Politik, Verwaltung und Behörden bei Maßnahmen der 
Aufklärung und Sensibilisierung für Geschichte und 
Gegenwart der Sinti und Roma zu unterstützen.

– Im Rahmen seiner Möglichkeiten bleibeberechtigte, 
nichtdeutsche Sinti und Roma bei ihrer Integration in 
die Gesellschaft und die nationale Minderheit zu un-
terstützen.

– Im Rat für die Angelegenheiten der deutschen Sinti 
und Roma in Baden-Württemberg und bei der regel-
mäßigen Unterrichtung des Landtags mitzuwirken.



Nr. 1 GBl. vom 4. Januar 2019 3

Artikel 2

Rat für die Angelegenheiten der deutschen  
Sinti und Roma in Baden-Württemberg

(1) Das Land und der VDSR-BW arbeiten in einem ge-
meinsamen »Rat für die Angelegenheiten der deutschen 
Sinti und Roma in Baden-Württemberg« zusammen.

(2) Dieser hat die Aufgaben:

– Alle die deutschen Sinti und Roma im Land betreffen-
den Angelegenheiten zu erörtern.

– Projekt- und Fördermaßnahmen nach Artikel 1 dieses 
Vertrages zu beraten und entsprechende Empfehlun-
gen an Landesregierung sowie Landtag zu richten.

– Den Landtag regelmäßig über Arbeit und Beschlüsse 
des Rates zu unterrichten.

(3) Der Rat besteht aus:

– Sechs Vertreterinnen oder Vertretern des Landes, von 
denen drei der Landesregierung, zwei dem Landtag 
und eine(r) den kommunalen Landesverbänden an-
gehören. Die drei Vertreterinnen oder Vertreter der 
Landesregierung umfassen den Koordinator oder die 
Koordinatorin des Rates mit Sitz im Staatsministerium 
sowie zwei Vertreterinnen oder Vertreter aus fachlich 
berührten Ressorts. Für die Vertreterinnen und Vertre-
ter der Ressorts, des Landtags und der kom munalen 
Landesverbände können stellvertretende Mitglieder 
benannt werden. 

– Sechs Vertreterinnen oder Vertretern der deutschen 
Sinti und Roma in Baden-Württemberg. Für jede(n) 
Vertreter(in) der deutschen Sinti und Roma kann ein 
stellvertretendes Mitglied benannt werden. 

(4) Die Landesregierung bestellt eine Koordinatorin oder 
einen Koordinator des Rates für die Angelegenheiten der 
deutschen Sinti und Roma in Baden-Württemberg mit 
Sitz im Staatsministerium sowie die weiteren Vertrete-
rinnen oder Vertreter der beteiligten Ressorts. Die Vertre-
terinnen oder Vertreter des Landtages werden durch den 
Landtag bestimmt. Die Vertreterinnen oder Vertreter der 
kommunalen Landesverbände werden auf Vorschlag der 
Kommunalen Landesverbände und mit Bestätigung 
durch den Landtag in den Rat berufen. Die Vertreterin-
nen oder Vertreter der deutschen Sinti und Roma werden 
auf Vorschlag des VDSR-BW und mit Bestätigung durch 
den Landtag in den Rat berufen. 

(5) Die Bestellung in den Rat erfolgt für alle Vertreterin-
nen und Vertreter jeweils für die Dauer der Wahlperiode 
des Landtages.

(6) Die Koordinatorin oder der Koordinator und der 
VDSR-BW bereiten die Tagungen des Rates gemeinsam 
vor. Der Rat tagt mindestens einmal im Jahr. Empfehlun-
gen werden mit Zwei-Drittel-Mehrheit beschlossen und 
dem Ministerrat zugeleitet. Der Landtag wird regelmäßig 
über Arbeit und Beschlüsse des Rates informiert.

Artikel 3

Finanzielle Förderung

(1) Um die Arbeit und sachgerechte Beteiligung des 
VDSR-BW in der Erfüllung der in diesem Vertrag fest-
gelegten Aufgaben und Ziele zu gewährleisten und aus-
zubauen sowie zum Erhalt des kulturellen Erbes von 
Sinti und Roma in Baden-Württemberg, fördert das Land 
den VDSR-BW 

a) im Jahr 2019 mit 700.000 Euro

b) ab dem Jahr 2020 mit 721.000 Euro.

Dieser Betrag wird vom Jahr 2021 bis 2033 jährlich mit 
2 % dynamisiert.

(2) Die Landesregelung über die Sicherung von Grab-
stätten der unter der Gewaltherrschaft der Nationalsozia-
listen verfolgten Sinti und Roma bleibt davon unberührt 
und solange bestehen, bis eine bundeseinheitliche Rege-
lung umgesetzt ist. 

(3) Der VDSR-BW verwendet mindestens 10 % der För-
dersumme für die Integration und Teilhabe bleibeberech-
tigter nichtdeutscher Sinti und Roma in die Gesellschaft 
und die nationale Minderheit.

(4) Die Zuwendungen sind im Sinne dieser Vereinbarung 
und zur Förderung der satzungsgemäßen Zwecke des 
VDSR-BW zu verwenden. Für die Gewährung von Zu-
wendungen gelten die haushaltsrechtlichen Bestimmun-
gen des Landes Baden-Württemberg. Der Gesamtbetrag 
der Zuwendungen nach Absatz 1 wird in 12 Monatsraten 
ausbezahlt.

(5) Der VDSR-BW hat der Koordinatorin oder dem 
 Koordinator und der abrechnenden Stelle bis spätestens 
1. Juni des Folgejahres den jeweiligen Tätigkeitsbericht 
und testierten Jahresabschluss des VDSR-BW vorzule-
gen. Der VDSR-BW berichtet im Rat für die Angelegen-
heiten der deutschen Sinti und Roma in Baden-Württem-
berg regelmäßig über seine Arbeit und Aktivitäten. 

Artikel 4

Vertragsauslegung und Vertragsanpassung, Kündigung

(1) Die Vertragsparteien werden eine in Zukunft zwi-
schen ihnen etwa entstehende Meinungsverschiedenheit 
über die Auslegung einer Bestimmung dieses Vertrages 
auf freundschaftliche Weise beseitigen. 

(2) Haben die Verhältnisse, die für die Festsetzung des 
Vertragsinhaltes maßgebend gewesen sind, sich seit Ab-
schluss des Vertrages so wesentlich geändert, dass einer 
Vertragspartei das Festhalten an der ursprünglichen ver-
traglichen Regelung nicht zuzumuten ist, so werden die 
Vertragsparteien versuchen, auf freundschaftliche Weise 
eine Anpassung des Vertragsinhaltes an die geänderten 
Verhältnisse zu erreichen.

(3) Wenn einem Vertragspartner unter Berücksichtigung 
aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der 
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beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertrags-
verhältnisses nicht zugemutet werden kann, ist eine 
 Kündigung des Vertrags zulässig. Vor der Kündigung ist 
dem Vertragspartner eine Frist von drei Monaten einzu-
räumen, um diesem die Möglichkeit zu gewähren, Ab-
hilfe für die eingetretene Unzumutbarkeit zu schaffen.

Artikel 5

Inkrafttreten, Dauer und Ausblick

(1) Dieser Vertrag gilt für die Dauer von fünfzehn Jahren 
vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2033. Land und 
VDSR-BW vereinbaren, auf Basis der bis dahin gemach-
ten Erfahrungen eine Fortführung des Vertrags zu prüfen.

(2) Der Vertrag bedarf der Zustimmung der Landesregie-
rung und des Landtages sowie der satzungsmäßig zu-
ständigen Gremien des VDSR-BW. 

(3) Rechtliche Gültigkeit hat der Vertrag allein in deut-
scher Sprache; eine Verkündung erfolgt ausschließlich in 
Deutsch.

Geschehen in Stuttgart am 14. November 2018

Winfried Kretschmann

Der Ministerpräsident

des Landes Baden-Württemberg

Daniel Strauß

Der Vorstandsvorsitzende

des Verbands Deutscher Sinti und Roma, 

Landesverband Baden-Württemberg e. V.

Gesetz zur Änderung des 
Landesverwaltungsgesetzes

Vom 20. Dezember 2018

Der Landtag hat am 19. Dezember 2018 das folgende 
Gesetz beschlossen:

Artikel 1

In § 19 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a des Landesver-
waltungsgesetzes vom 14. Oktober 2008 (GBl. S. 313, 
314), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
12. Juni 2018 (GBl. S. 173, 185) geändert worden ist, 
werden die Wörter »die Aufgaben nach § 34 c der Ge-
werbeordnung (GewO), die Aufgaben nach den auf 
Grund von § 34 c Absatz 3 GewO erlassenen Rechtsver-
ordnungen und« gestrichen.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am 1. März 2019 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 20. Dezember 2018

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Strobl Dr. Eisenmann

 Untersteller Dr. Hoffmeister-Kraut

 Lucha Hauk

  Hermann 

Gesetz zur Änderung des Landesrichter-  
und -staatsanwaltsgesetzes

Vom 20. Dezember 2018

Der Landtag hat am 19. Dezember 2018 das folgende 
Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Landesrichter- und  
-staatsanwaltsgesetzes

Das Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetz in der Fas-
sung vom 22. Mai 2000 (GBl. S. 504), das zuletzt durch 
Artikel 61 der Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBl. 
S. 99, 106) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

 1. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:

 »(3) Richter auf Zeit sind anlässlich der Beendi-
gung ihrer richterlichen Amtszeit dienstlich zu be-
urteilen. Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden.«

b) Die bisherigen Absätze 3 bis 6 werden die Ab-
sätze 4 bis 7.

 2. § 11 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird nach dem Wort »Amtsgericht« die 
Angabe », Verwaltungsgericht« eingefügt.

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

 »Einem Richter auf Lebenszeit bei einem Amts-
gericht kann auch ein weiteres Richteramt bei 
 einem Landgericht, einem Richter auf Lebenszeit 
bei einem Landgericht auch ein weiteres Richter-
amt bei einem Amtsgericht übertragen werden.«

 3. § 21 a wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird Satz 3 aufgehoben.

b) In den Absätzen 3 und 4 wird jeweils Satz 2 auf-
gehoben.
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c) Folgender Absatz 5 wird angefügt:

 »Ist ein Mitglied des Richterrats aus einem in Ab-
satz 2 Satz 1, Absatz 3 Satz 1 oder Absatz 4 Satz 1 
genannten Grund an dem bisherigen Gericht nicht 
mehr tätig, so ruht seine Mitgliedschaft ab diesem 
Zeitpunkt. Kehrt der Richter nach Ablauf von 
zwölf Monaten nicht an das bisherige Gericht 
 zurück, scheidet er aus dem Richterrat aus.«

 4. § 21 b Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 »Besteht der Richterrat aus mindestens drei Mitglie-
dern, gelten für die Wahl die Vorschriften der Verord-
nung über eine Wahlordnung zum Landesrichter- und 
-staatsanwaltsgesetz, sofern die Versammlung nichts 
anderes beschließt.« 

 5. § 28 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 »Nicht wählbar sind die Präsidenten und deren 
ständige Vertreter, für den Bereich der Fachge-
richtsbarkeiten daneben die Direktoren und deren 
ständige Vertreter, wenn ihnen die Dienstaufsicht 
über Richter obliegt.«

b) Die Sätze 7 bis 9 werden wie folgt gefasst: 

 »Auch die Spitzenorganisationen der Berufsver-
bände der Richter im Land können Wahlvor-
schläge machen. Diese müssen von einem zeich-
nungsberechtigten Mitglied des Vorstands der 
Spitzenorganisation unterzeichnet sein. Machen 
wahlberechtigte Richter Wahlvorschläge, ist dem 
Erfordernis in § 21 b Absatz 3 Satz 3 in jedem 
Falle durch die Unterzeichnung von dreißig Wahl-
berechtigten genügt.«

c) Folgender Satz wird angefügt:

 »Für die Geschäftsführung des Bezirksrichterrats 
gilt § 22 mit der Maßgabe entsprechend, dass der 
Vorsitzende alle Angelegenheiten im schriftlichen 
Umlaufverfahren beschließen lassen kann, wenn 
nicht im Einzelfall ein Mitglied dem schriftlichen 
Umlaufverfahren widerspricht.«

 6. § 29 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 »Als richterliche Mitglieder des Landesrich-
ter- und -staatsanwaltsrats werden jeweils 
zwei Mitglieder und jeweils mindestens zwei 
Ersatzmitglieder von jedem Bezirksrichterrat 
der ordentlichen Gerichtsbarkeit, jeweils ein 
Mitglied und jeweils mindestens ein Ersatz-
mitglied von den Bezirksrichterräten der Ver-
waltungs-, Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit 
sowie ein Mitglied und mindestens ein Er-
satzmitglied von den Richterräten der Finanz-
gerichtsbarkeit aus dem Kreis ihrer Mitglie-
der geheim und unmittelbar gewählt.«

bb) Nach Satz 3 werden folgende Sätze eingefügt:

 »Die Vorsitzenden der Bezirksrichterräte 
 haben dem Vorsitzenden des Landesrichter- 
und -staatsanwaltsrats der vorangehenden 
Wahlperiode die neu gewählten Mitglieder 
des Landesrichter- und -staatsanwaltsrats 
 unverzüglich nach deren Wahl mitzuteilen. 
Spätes tens drei Wochen nach Zugang aller 
Mitteilungen beruft dieser die neu gewählten 
Mitglieder des Landesrichter- und -staatsan-
waltsrats zur Vornahme der vorgeschriebenen 
Wahlen ein und leitet die Sitzung, bis der Lan-
desrichter- und -staatsanwaltsrat aus seiner 
Mitte einen Wahlleiter bestellt hat.«

b) Absatz 2 Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

 »Für die Geschäftsführung des Landesrichter- 
und -staatsanwaltsrats gilt § 22 mit der Maßgabe 
entsprechend, dass der Vorsitzende alle Angele-
genheiten im schriftlichen Umlaufverfahren be-
schließen lassen kann, wenn nicht im Einzelfall 
ein Mitglied dem schriftlichen Umlaufverfahren 
widerspricht. Ausgenommen bei Wahlen haben 
bei der Beschlussfassung innerhalb des Landes-
richter- und -staatsanwaltsrats die vier Mitglieder 
der ordentlichen Gerichtsbarkeit jeweils doppel-
tes und die vier Mitglieder der anderen Gerichts-
barkeiten jeweils einfaches Stimmgewicht.«

 7. § 32 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort »Präsdialrats« 
durch das Wort »Präsidialrats« ersetzt.

b) Absatz 1 Nummer 7 wird wie folgt gefasst:

 »Fortdauer des Richterverhältnisses gemäß § 21 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 in Verbindung mit 
Satz 2 des Deutschen Richtergesetzes und Entlas-
sung eines Richters aufgrund von § 21 Absatz 2, 
§§ 22 und 23 des Deutschen Richtergesetzes, so-
fern der Richter seiner Entlassung nicht schrift-
lich zugestimmt hat,« 

 8. In § 43 Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe »Absatz 4« 
durch die Angabe »Absatz 5« ersetzt.

 9. In § 72 Satz 1 wird die Angabe »vom 14. Oktober 
2008 (GBl. S. 343, 344), geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 9. November 2010 (GBl. S. 793, 954), 
in der am 1. Mai 2013 geltenden Fassung« gestrichen. 

10. § 89 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 »Von den beiden staatsanwaltschaftlichen Mitglie-
dern des Landesrichter- und -staatsanwaltsrats wird 
jeweils ein Mitglied und jeweils mindestens ein Er-
satzmitglied von jedem Bezirksstaatsanwaltsrat aus 
dem Kreis seiner Mitglieder unmittelbar und geheim 
gewählt. Ausgenommen bei Wahlen haben bei der 
Beschlussfassung innerhalb des Landesrichter- und 
-staatsanwaltsrats die beiden staatsanwaltschaft-
lichen Mitglieder jeweils doppeltes Stimmgewicht.« 
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11. § 100 wird wie folgt geändert:

a) Das Wort »sowie« nach der Angabe »(§ 37)« wird 
durch das Wort »und« ersetzt.

b) Nach der Angabe »(§ 89 Abs. 3)« werden die 
Wörter »sowie der Mitglieder (Ersatzmitglieder) 
der Richterräte und der Mitglieder (Ersatzmitglie-
der) der Staatsanwaltsräte« eingefügt.

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 20. Dezember 2018

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Strobl Dr. Eisenmann

 Untersteller Dr. Hoffmeister-Kraut

 Lucha Hauk

  Hermann 

Bekanntmachung des Staatsministeriums 
über das Inkrafttreten des Vertrages  
des Landes Baden-Württemberg mit  

dem Verband Deutscher Sinti und Roma, 
Landesverband Baden-Württemberg e. V.

Vom 20. Dezember 2018

Der am 14. November 2018 unterzeichnete Vertrag des 
Landes Baden-Württemberg mit dem Verband Deutscher 
Sinti und Roma, Landesverband Baden-Württemberg 
e. V. tritt nach seinem Artikel 5 am 1. Januar 2019 in Kraft.

stuttgart, den 20. Dezember 2018 Schopper
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wird es für 2018 zwei Bände geben. Deshalb sind zwei Einbanddecken erforderlich.

 Ausführung: Ganzleinen mit Goldfolienprägung wie in den Vorjahren.

  Die Lieferung erfolgt gegen Rechnung bei telefonischer oder schriftlicher Bestellung 
an die Versandstelle des Gesetzblattes für Baden-Württemberg.

 Die Auslieferung der Einbanddecken erfolgt voraussichtlich im März 2019.

  Das Sachregister nebst zeitlicher Übersicht zum Jahrgang 2018 wird den Beziehern im 
März 2019 kostenlos zugesandt.

HERAUSGEBER
Staatsministerium Baden-Württemberg,
Richard-Wagner-Straße 15, 70184 Stuttgart. 

SCHRIFTLEITUNG
Staatsministerium, Amtsrätin Ulrike Wocher
Fernruf (07 11) 21 53-367
E-Mail: ulrike.wocher@stm.bwl.de

VERTRIEB
Staatsanzeiger für Baden-Württemberg GmbH,
Postfach 10 43 63, 70038 Stuttgart.

DRUCKEREI
Offizin Scheufele in Stuttgart.

BEZUGSBEDINGUNGEN
Laufender Bezug durch den Vertrieb, jährlich 65 Euro. Mehrwertsteuer 
wird nicht erhoben. Der Bezug kann zwei Monate vor dem 31. Dezember 
eines jeden Jahres gekündigt werden.

VERKAUF VON EINZELAUSGABEN
Einzelausgaben werden durch die Versandstelle des Gesetzblattes, Staats-
anzeiger für Baden-Württemberg GmbH, Postfach 10 43 63, 70038 Stutt-
gart (Breitscheidstraße 69, 70176 Stuttgart), Fernruf (0711) 6 66 01-43, 
 Telefax (0711) 66601-34, abgegeben. Der Preis dieser Ausgabe beträgt  
2,30 Euro (einschließlich Porto und Versandkosten). Mehrwertsteuer wird 
nicht erhoben.

An die Bezieher des Gesetzblattes für Baden-Württemberg

Die Kosten der Herstellung des Gesetzblattes sind in den letzten Jahren wesentlich gestiegen.

Die Schriftleitung bittet daher um Verständnis, wenn ab 1. Januar 2019 der Bezugspreis des Gesetzblattes 

von jährlich 65 EUR auf 75 EUR erhöht wird.


